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Der Steuerpolitik stehen unruhige Zeiten bevor, sollte sich eine aktuelle Berichterstattung (HB vom 30.4.2024) bewahrheiten. Für

den Bundeshaushalt fehlen wohl mindestens 25 Mrd. Euro. Rücklagen gibt es im Bundeshaushalt nicht mehr, diese wurden für

2024 aufgebraucht. Was tun ist die große Frage. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat alle Kabinettsmitglieder aufgerufen,

Sparvorschläge an das BMF zu übermitteln. Ob dabei 25 Mrd. Euro zusammenkommen? Zweifel sind angebracht. Daher wird die

Diskussion, wie bereits für den Haushalt 2024, auf das Thema Subventionskürzungen hinauslaufen. Zu diesem Zweck soll es eine

Liste des BMF geben, die allerlei Subventionen oder vielleicht besser „sogenannte“ Subventionen aufführt. Dem Vernehmen

nach sollen 21 Punkte mit einem Volumen von neun Mrd. Euro auf der Liste stehen, die wegen „ihrer zweifelhaften Wirkung“

abgeschafft werden könnten. Darunter etwa die Steuerbefreiung von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen und der Freibetrag

für Belegschaftsrabatte. In die Diskussion wird selbstverständlich auch die Pendlerpauschale geraten ebenso wie die Besteue-

rung für Dienstwagen, das angebliche Dienstwagenprivileg. Gerade diese beiden Punkte sind dem Bündnis 90/Die Grünen seit

jeher ein Dorn im Auge. Was auffällt ist zugleich bemerkenswert: Die Punkte mit den attraktivsten Potentialen betreffen allesamt

Personen, die durch ihre Arbeit erst dazu beitragen, dass der Staat überhaupt über Einnahmen verfügen kann. Während die

Bereiche, die sich nur auf das Ausgeben konzentrieren, wie z. B. Bürgergeld und Kindergrundsicherung, entweder erhöht oder

neu ausgerichtet werden, ungeschoren davonkommen. Mal sehen, wie es weiter geht.

Entscheidungen
EuGH: Trocknung von Holz und Beheizen

von Spargelfeldern mit Wärme aus einem

Blockheizkraftwerk, das an eine Biogasan-

lage angeschlossen ist (Deutsches Vorab-

entscheidungsersuchen)

1. Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG des

Rates vom 28. November 2006 über das gemein-

same Mehrwertsteuersystem ist dahin auszule-

gen, dass es sich um eine einer Lieferung von

Gegenständen gegen Entgelt gleichgestellte

Entnahme eines Gegenstands durch einen Steu-

erpflichtigen aus seinem Unternehmen als un-

entgeltliche Zuwendung im Sinne dieser Bestim-

mung handelt, wenn der Steuerpflichtige von

ihm erzeugte Wärme unentgeltlich an andere

Steuerpflichtige für deren wirtschaftliche Tätig-

keit abgibt, wobei es hierfür nicht darauf an-

kommt, ob diese anderen Steuerpflichtigen die

Wärme für Zwecke verwenden, die sie zum Vor-

steuerabzug berechtigen.

2. Art. 74 der Richtlinie 2006/112 ist dahin aus-

zulegen, dass der Selbstkostenpreis im Sinne

dieser Bestimmung nicht nur die unmittelbaren

Herstellungs- oder Erzeugungskosten umfasst,

sondern auch mittelbar zurechenbare Kosten

wie Finanzierungsaufwendungen, wobei es

keine Rolle spielt, ob es sich um vorsteuerbelas-

tete Kosten handelt oder nicht.

EuGH, Urteil vom 25.4.2024 – C-207/23
(Tenor)
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EuGH: Verpflichtung des Trägers des nach-

rangig zuständigen Mitgliedstaats, einen

Antrag auf Familienleistungen an den Trä-

ger des vorrangig zuständigen Mitglied-

staats weiterzuleiten (Deutsches Vorabent-

scheidungsersuchen)

Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der

sozialen Sicherheit, der Prioritätsregeln bei Zu-

sammentreffen von Ansprüchen auf Familienleis-

tungen festlegt, ist dahin auszulegen, dass er es

dem Träger eines Mitgliedstaats, dessen Rechts-

vorschriften nach den in Abs. 1 dieses Artikels

genannten Kriterien nachrangig sind, nicht ge-

stattet, von der betroffenen Person in diesem

Mitgliedstaat gezahlte Familienleistungen auf-

grund dessen teilweise zurückzuverlangen, dass

nach den vorrangig geltenden Rechtsvorschrif-

ten eines anderen Mitgliedstaats ein Anspruch

auf solche Leistungen besteht, sofern in diesem

anderen Mitgliedstaat eine Familienleistung we-

der festgesetzt noch ausgezahlt wurde; er gestat-

tet es diesem Träger jedoch, von dem vorrangig

zuständigen Träger die Erstattung des Betrags

der Leistungen zu verlangen, der den Betrag

übersteigt, den er nach der Verordnung leisten

musste.
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FG Berlin-Brandenburg: Überentnahmen

nach § 4 Abs. 4a EStG – Berücksichtigung

des positiven Eigenkapitals einer durch den

Alleingesellschafter auf sein Einzelunter-

nehmen verschmolzenen GmbH als Einlage

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat mit

Urteil vom 19.3.2024 (Az. 15 K 15090/22) ent-

schieden, dass bei der Berechnung von Über-

entnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG auch das

positive Eigenkapital einer GmbH als Einlage

zu berücksichtigen ist, welche der Alleingesell-

schafter auf sein Einzelunternehmen ver-

schmolzen hat.

Im Streitfall verschmolz der Kläger eine GmbH,

deren Alleingesellschafter er war, gem. §§ 1

Abs. 1 Nr. 1, 3 UmwG auf sein Einzelunterneh-

men. In der Folge berechnete der Beklagte für

das Einzelunternehmen des Klägers Überentnah-

men und erhöhte dementsprechend den Gewinn

des Klägers um nicht abziehbare Schuldzinsen

gemäß § 4 Abs. 4a EStG. Hierzu führte der Be-

klagte aus, die Übernahme des positiven Eigen-

kapitals der GmbH im Zuge der Verschmelzung

sei bei der Berechnung der Überentnahmen bei

dem Einzelunternehmen nicht zu berücksichti-

gen, da in dieser keine Einlagenleistung des Klä-

gers zu sehen sei.

Das Finanzgericht hat entschieden, dass in dem

durch die Verschmelzung erfolgenden Übergang

des positiven Kapitalkontos der GmbH auf das

Einzelunternehmen ihres Alleingesellschafters

eine bei der Berechnung der Überentnahme

nach § 4 Abs. 4a EStG zu berücksichtigende Ein-

lage zu sehen ist. Zwar sei durchaus zu berück-

sichtigen, dass es sich bei der GmbH um eine

steuerlich verselbstständigte Einheit ohne priva-

te Sphäre handelt, bei der § 4 Abs. 4a EStG nicht

zur Anwendung kommt, so dass ein Fortschrei-

ben von Überentnahmen nicht möglich sei. Je-

doch gebiete eine normzweckentsprechende

Auslegung des § 4 Abs. 4a EStG es, die Übernah-

me des positiven Eigenkapitals im Zuge der Ver-

schmelzung als Einlage anzusehen. Durch § 4

Abs. 4a EStG soll die Verlagerung privater Schuld-

zinsen in den betrieblichen Bereich mittels Ent-

nahme betrieblichen Kapitals zur Finanzierung

des privaten Lebensbereichs und Deckung des

betrieblichen Finanzierungsbedarfs durch

Fremdkapital vermieden werden. Diesem Zweck

entspricht es, die allein auf einer Strukturierungs-

entscheidung des Alleingesellschafters be-

ruhende Überführung des Eigenkapitals der

GmbH in sein Einzelunternehmen unter Inkauf-

nahme der Besteuerung nach § 17 EStG als Einla-

ge zu betrachten. Insoweit ist auch zu berück-

sichtigen, dass § 4 Abs. 4a EStG eine Einschrän-

kung des Grundsatzes der Finanzierungsfreiheit

darstellt. Diese erscheint jedoch dann nicht ge-

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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